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RheinlandDfalz

MINISTERIUM FUR ARBEIT,
SOZIALES, TRANSFORMATION
UND DIGITALISIERUNG

HANDREICHUNG ZUR BEREITSTELLUNG
HOCHWERTIGER DATENSATZE

Gesetzliche Grundlage: Die DVO-HVD

Die  Durchfiihrungsverordnung  (EU)
2023/138 ist auch als ,High Value Dataset-
Verordnung" (HVD-Verordnung) bekannt.
Sie verpflichtet 6ffentliche Stellen der EU-
Mitgliedstaaten, bestimmte Datensatze des
offentlichen Sektors — sogenannte hoch-
wertige Datensatze (engl. high value data-
sets) — kostenfrei, in maschinenlesbarem
Format und unter offenen Lizenzen bereit-
zustellen.

Diese Datensatze werden aufgrund ihres
hohen soziodkonomischen Potenzials als
besonders wertvoll fiir Gesellschaft, Um-
welt und Wirtschaft eingestuft. Hoch-
wertige Datensatze fallen unter eine der
folgenden Kategorien: Geodaten, Erdbeob-
achtung und Umwelt, Meteorologie, Statis-
tik, Unternehmen und Mobilitat.

An wen richtet sich die DVO-HVD?

Die Verordnung richtet sich an erster Stelle an 6ffentliche Stellen der EU-Mitgliedstaaten,
die im Besitz solcher Datensatze sind, die Behérden ohnehin nach gesetzlicher Pflicht
erheben.

Was soll nicht veroffentlicht werden?

Es entsteht keine Verpflichtung

* zur Neuerhebung und Veroffent- * zur Veroffentlichung bereits vorhan-
lichung bisher nicht vorhandener dener, aber noch nicht veroffentlich-
Daten ter Daten.

Kategorien hochwertiger Datensatze und Anforderungen

Die HVD-DVO legt sechs Kategorien hochwertiger Datensatze fest und regelt detailliert
die Bedingungen fiir deren Veroffentlichung sowie ihrer Weiterverwendung. Anhand der
aufgefiihrten Kategorien wird bestimmt, ob Daten unter die Verordnung fallen:
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Georaum

Datensdtze zu Verwaltungseinheiten, geo-
grafischen Bezeichnungen, Adressen, Ge-
bauden, Katasterparzellen sowie Referenz-
und landwirtschaftlichen Parzellen.

Formatvorgabe: keine bestimmten oder
identisch zur INSPIRE-Richtlinie.

Erdbeobachtung und Umwelt

Hierzu gehdren Erdbeobachtungsdaten
(zum Beispiel aus der Fernerkundung), Um-
welt- und Klimadatensatze, die unter die
INSPIRE-Datenthemen fallen, sowie weite-
re Umweltinformationen.

Formatvorgabe: keine bestimmten oder
identisch zur INSPIRE-Richtlinie.

Meteorologie

Diese Kategorie umfasst meteorologische
Beobachtungsdaten von Wetterstationen,
geprifte Klimadaten, Wetterwarnungen,
Radardaten und Daten aus numerischen
Wettervorhersagemodellen.

Formatvorgabe: BUFR, NetCDF, ASCII, CSV,
JSON, XML (Cap oder RSS/Atom), HDFS5,
GRIB.

Statistik

Zum Beispiel: Daten zur Industriepro-
duktion, Preisindizes, Tourismus, volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnungen,
Bevolkerungsstatistiken und Arbeits-
marktdaten.

Formatvorgabe: CSV, XML (SDMX), JSON.
Unternehmen

Diese Kategorie enthalt grundlegende
Informationen, Unterlagen und Rech-
nungsabschliisse fiir Einzelunterneh-
men.

Formatvorgabe: XHTML fiir bestimmte Do-
kumente, sonst keine Vorgabe zur Maschi-
nenlesbarkeit.

Mobilitat

Hierunter fallen Datenséatze zu Verkehrsnet-
zen, wie sie in den INSPIRE-Datenthemen
definiert sind. Fir Binnenschifffahrtslander
der EU (zum Beispiel Deutschland, Nieder-
lande) kommen zusatzlich entsprechende
Daten hinzu.

Formatvorgabe: keine bestimmten oder
identisch zur INSPIRE- oder RIS-Richtlinie.

Die Datensdtze missen in ihrer jeweils aktuellen Version vorliegen und mit einer im An-
hang festgelegten Haufigkeit aktualisiert werden. Soweit vorhanden sollen die Datensatze
EU-weit oder international anerkannte und 6ffentlich dokumentierte kontrollierte Voka-

bulare und Taxonomien verwenden.
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Anforderungen an die Veroffentlichung

Die HVD-Verordnung stellt konkrete technische, rechtliche und organisatorische Anforde-
rungen an die Bereitstellung hochwertiger Datensatze. Die zentralen Anforderungen sind:

Technische Bereitstellung

Die Datensdtze miissen in maschinenles-
baren Formaten uber Programmierschnitt-
stellen (Application Programming Inter-
faces, APIs) zur Verfigung gestellt werden.
Zusatzlich missen sie auch als ,Massen-
download" angeboten werden. Dies umfasst
sowohl einzelne Datensatze als auch das He-
runterladen grof3er Datenengen auf einmal.

Rechtliche Nutzungsbedingungen

Die Weiterverwendung hochwertiger Daten-
satze muss unter offenen Lizenzen gestattet
werden. Die Verordnung empfiehlt beispiels-
weise die Verwendung der Creative Com-
mons Public Domain Dedication (CCO) oder

der Creative Commons BY 4.0-Lizenz (CC-
BY) — auch gleichwertige oder weniger ein-
schrankende offene Lizenzen sind zuldssig.

Dokumentation und Servicequalitat der
APIs

Offentliche Stellen sind verpflichtet, die
Nutzungsbedingungen sowie die Qualitats-
kriterien ihrer APIs hinsichtlich Leistung, Ka-
pazitat und Verfiigbarkeit klar zu definieren
und offentlich zuganglich zu machen. Dies
gewahrleistet eine transparente Dokumen-
tation und Servicequalitat.

Die API-Dokumentation muss in einem EU-
oder international anerkannten, offenen
Format veroffentlicht werden, das sowohl
fir Menschen als auch Maschinen lesbar ist.

Support und Ansprechpartner

Die verantwortlichen Stellen miissen eine
Kontaktmdglichkeit fiir Fragen und Proble-
me rund um ihre APIs benennen.

Metadaten

Zur besseren Auffindbarkeit miissen die Da-
tensdtze in den Metadaten explizit als hoch-
wertige Datensétze ausgewiesen werden. Die
Kennzeichnung soll bestehenden Standards
folgen (Metadateneigenschaften dcatap:ap-
plicablelegislation und dcatap:hvdCategory).
Nutzen Sie dabei gerne unsere Handreichung
zu DCAT-AP.de oder kontaktieren Sie das
Open-Data-Kompetenzzentrum Rheinland-
Pfalz, wenn Sie Unterstiitzung wiinschen.

Anwendung auf bestehende Daten

Die Verpflichtungen gelten auch fiir bereits
existierende maschinenlesbare hochwerti-
ge Datensatze, die schon vor dem Inkraft-
treten der Verordnung veroffentlicht wur-
den. Dies soll die langfristige Verfiigbarkeit
sicherstellen.


https://open.rlp.de/de/downloads
https://open.rlp.de/de/downloads
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Schritt-fir-Schritt zur praktischen Umsetzung der HVD-Verordnung

HVD-

Dateninventur Kategorisierung

I

1 Mit Dateninventur den Uberblick
verschaffen

>

o=
o=
o3

Erstellen Sie einen Datenkatalog lhrer Orga-
nisation. Gehen Sie dabei systematisch vor
und lassen Sie sich von diesen Fragen leiten:

a. Welche Daten werden in meiner Organisation
erfasst?

b. Wo und wie werden diese Daten gespeichert?

c. Wer ist fiir die Daten verantwortlich?

Nutzen Sie gerne unsere Handreichung zur
Durchfiihrung von Dateninventuren oder
kontaktieren Sie das Open-Data-Kompe-
tenzzentrum Rheinland-Pfalz.

2 HVD-Kategorien priifen

Ordnen Sie die Daten den bekannten HVD-
Kategorien zu. Datensatze, die keiner Kate-
gorie angehoren, sind von der Veréffentli-
chung als HVD-Datensdtze ausgenommen.
Veroffentlichen Sie diese dennoch als offene
Daten.

Lizenzdefinition Bereitstellung
>
(@] D
= @

3 Lizenz gemeinsam festlegen

Stimmen Sie mit der fiir die Daten verant-
wortlichen Person die Nutzungsbedingun-
gen ab und legen Sie eine entsprechende Li-
zenz fest. Achten Sie darauf, eine moglichst
offene und gemaf} der HVD-Verordnung
zuldssige Lizenz zu wahlen.

Nutzen Sie dabei gerne unsere Handrei-
chung zu Lizenzen oder kontaktieren Sie das
Open-Data-Kompetenzzentrum Rheinland-
Pfalz, wenn Sie Unterstiitzung wiinschen.

4 Veroffentlichung

Die Veroffentlichung der relevanten Daten-
satze erfolgt in zwei Schritten. Sie missen
zunachst sicherstellen, dass die Datensatze
im jeweiligen System o6ffentlich zugreifbar
sind. Anschliefend miissen Sie diese mit
Metadaten versehen und schlief3lich als
HVD publizieren. In Rheinland-Pfalz erfolgt
das in der Regel zentral iiber die Transpa-
renz- und Offene-Daten-Plattform Rhein-
land-Pfalz. Technisch stehen Ihnen dafiir
drei Wege zur Verfligung:



https://open.rlp.de/de/downloads
https://open.rlp.de/de/downloads
https://open.rlp.de/de/downloads
https://open.rlp.de/de/downloads
https://open.rlp.de/de/
https://open.rlp.de/de/
https://open.rlp.de/de/
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a. Sie stellen die Metadaten liber einen API-
Endpunkt oder ein Austauschverzeichnis
bereit. Nach Mdoglichkeit sollten die Meta-
daten DCAT-AP.de-konform als RDF/XML-
Datei verfligbar sein.

b. Kann kein geeigneter Endpunkt durch lhr
Liefersystem bereitgestellt werden, ist in
Ausnahmefallen eine Anlieferung von Me-
tadaten uber die standardisierte CKAN-API

(| Rheinland]falz
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Herausgeber

der Transparenz- und Offene-Daten-Platt-
form Rheinland-Pfalz moglich.

c. Bei geringen Datenmengen steht lhnen
ein manuelles Hochladen (iber ein entspre-
chendes Formular auf der Upload-Plattform
zur Verfiigung (ist nur aus dem rlp-Netz er-
reichbar). Fir den Zugang senden Sie den
Registrierungsantrag fiir die Upload-Platt-
form ab.

Open-Data-Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz im
Ministerium fiir Arbeit, Soziales, Transformation
und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz

Bauhofstr. 9
55116 Mainz

E-Mail: cc-od@open.rlp.de



mailto:cc-od%40open.rlp.de?subject=
https://open.rlp.de/de/
https://open.rlp.de/de/
https://upload.open.rlp.de/
https://open.rlp.de/de/service/registrierungsformular-upload-tpp
https://open.rlp.de/de/service/registrierungsformular-upload-tpp

	Inhalt
	HANDREICHUNG ZUR BEREITSTELLUNG HOCHWERTIGER DATENSÄTZE 
	Gesetzliche Grundlage: Die DVO-HVD 
	An wen richtet sich die DVO-HVD? 
	Was soll nicht verfentlicht werden? 
	Kategorien hochwertiger Datensätze und Anforderungen 
	Georaum 
	Erdbeobachtung und Umwelt 
	Meteorologie 
	Statistik 
	Unternehmen 
	Mobilität 

	Anforderungen an die Verfentlichung 
	Technische Bereitstellung 
	Rechtliche Nutzungsbedingungen 
	Dokumentation und Servicequalität der APIs 
	Support und Ansprechpartner 
	Metadaten 
	Anwendung auf bestehende Daten 

	Schritt-für-Schritt zur praktischen Umsetzung der HVD-Verordnung 
	1 Mit Dateninventur den Überblick verschaffen 
	2 HVD-Kategorien prüfen 
	3 Lizenz gemeinsam festlegen 
	4 Veröffentlichung 

	Herausgeber 





